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Stellungnahme zum Entwurf der Friedhofssatzung 

Sehr geehrter Herr Schrade, 

die Kirchgemeinde Nöbdenitz wurde zwar nicht explizit aufgefordert, sich zum  

Entwurf der Friedhofssatzung zu äußern, möchte es dennoch tun. Denn auf dem 

Friedhof in Nöbdenitz befindet sich ein Kirchengebäude. Dadurch sind wir un-

mittelbar Beteiligte. 

Unabhängig von der neuen Friedhofssatzung gilt der Friedhofsübertragungsver-

trag zwischen der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Nöbdenitz und der Gemeinde Nöbde-

nitz vom 05.02.2010 weiter. 

Zu § 5 Öffnungszeiten: Der freie Zugang zur Kirche in Nöbdenitz muss unabhän-

gig von Öffnungszeiten des Friedhofs jederzeit gewährleistet sein. 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof: in § 6 Abs. 2c) bitten wir zu ergänzen: „c) an 

Sonn- und Feiertagen oder während eines Gottesdienstes und in der Nähe einer 

Bestattung störende Arbeiten auszuführen,“ 

Zu §§ 9, 16 und 18: Wir bitten darum, dass im Einzelfall zu erlaubende Bestattun-

gen ohne Sarg sich ausschließlich auf den großen Friedhof in Schmölln be-

schränkt werden sollten. Zumindest sollte diese Art der Bestattung für den Fried-

hof in Nöbdenitz per Satzung ausgeschlossen werden. Wir bitten auch darum, 
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dass Beisetzungen mit Nennung des Namens des Beigesetzten auf einem ggf. ge-

meinsamen Grabzeichen möglich sind. Von anonymen Bestattungen bitten wir 

Abstand zu nehmen. 

§ 22 Gestaltungsvorschriften für Grabmale: hier wird das Recht zur Errichtung ei-

nes Grabmales eingeräumt. Es besteht aber keine Pflicht dazu. Aus den §§ 21 und 

22 können wir nicht entnehmen, dass falls kein Grabmal errichtet wird, ein ande-

res der Umgebung angemessenes Grabzeichen mit dem Namen der beigesetzten 

Person anzubringen ist. Diese Regelung wäre aus unserer Sicht wünschenswert. 

§ 24 Abs. 8: uns scheint die Zulassung eines provisorischen Grabmals mit einem 

Jahr sehr knapp zu sein. Wir empfehlen einen Zeitraum von längstens zwei Jah-

ren. 

Mit herzlichen Grüßen aus Nöbdenitz 

    
 

Birgit Tscheuschner   Wolfgang Göthe 

Vors. im GKR  Stvtr. Vors. im GKR 


